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Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments zur Rückgabe von 
geraubtem Eigentum an Holocaust-Opfer und jüdische Gemeinschaften

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 143 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Nazis und ihre Verbündeten für die systematische Ermordung 
von sechs Millionen Juden während des Holocausts und die Beschlagnahmung ihres 
Eigentums verantwortlich waren;

B. in der Erwägung, dass 47 Länder, darunter alle Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, die Erklärung von Terezin vom 30. Juni 2009 gebilligt haben;

C. in der Erwägung, dass die meisten Überlebenden und ihre Familien nach wie vor keine 
Rückgabe oder Entschädigung für die Enteignung ihres Eigentums erhalten haben und 
dass viele jüdische Gemeinden noch immer auf die Rückgabe von Synagogen und 
anderem Eigentum oder auf eine Entschädigung warten;

D. in der Erwägung, dass die Besitztümer aus der Zeit des Holocaust als Grundlage für die 
Befriedigung der materiellen Bedürfnisse der Überlebenden des Holocaust dienen 
können;

E. in der Erwägung, dass die Frage des Eigentums, das den Opfern unrechtmäßig 
entwendet wurde, eine zentrale Frage der Gerechtigkeit ist;

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Rückgabe des während des Holocaust und der Zeit 
danach unrechtmäßig beschlagnahmten Eigentums oder dessen Entschädigung dringend 
zu beschleunigen, solange die Überlebenden noch am Leben sind;

2. fordert alle Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, umfassende nationale 
Gesetze zur Rückgabe von Eigentum zu erlassen, die Einzelpersonen nicht aufgrund 
ihrer derzeitigen Staatsangehörigkeit und ihres Wohnsitzes diskriminieren und die keine 
administrativen Hindernisse enthalten;

3. fordert die Mitgliedstaaten, die bereits Rechtsvorschriften zur Rückgabe erlassen haben, 
nachdrücklich auf, deren sinnvolle Umsetzung sicherzustellen und sich erneut zu den 
Grundsätzen der Erklärung von Terezin zu bekennen; 


